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Verbandsgemeinde Vallendar Öffnungszeiten: Bankverbindungen (Kontoinhaber Verbandsgemeinde Vallendar): 

 

Rathausplatz 13, 56179 Vallendar 
Internet: www.vg-vallendar.de 
Mail: rathaus@vg-vallendar.de 

Mo-Fr:  08:00 – 12:00 Uhr 
Mo:       14:00 – 16:00 Uhr 
Mi:         14:00 – 17:30 Uhr 

Sparkasse Koblenz 
IBAN: DE77 5705 0120 0004 0000 48 
SWIFT-BIC: MALADE51KOB 

VR Bank RheinAhrEifel eG 
IBAN: DE23 5776 1591 4156 8663 00 
SWIFT-BIC: GENODED1BNA 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Antrag auf Umbettung oder Ausgrabung 

 
Antrag 
☐ Umbettung der Leiche, Urne oder sterblichen Teilen 
☐ Ausgrabung der Leiche, Urne oder sterblichen Teile zum Zwecke der Überführung 

 
Friedhof     
☐ Niederwerth ☐ Urbar ☐ Vallendar ☐ Weitersburg 

Im Rheinblick 
☐ Weitersburg 
Friedhofstraße 

Grabnummer:     
 
 

Nutzungsberechtige/r  

Name, Vorname:  

Geburtsname:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Verwandtschaftsverhältnis:  

 

 

Angaben zu dem/der Umzubettenden, Auszugrabenden 
Familienname:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Sterbedatum:  

 

 

  

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar 
- Friedhofsverwaltung - 
Rathausplatz 13 
56179 Vallendar 
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Die Umbettung erfolgt in eine   
☐ Urnenreihengrabstätte ☐ Urnenwahlgrabstätte  ☐ Reihengrabstätte ☐ Wahlgrabstätte 
    
Auf dem Friedhof:     
Grabummer:     
Die Leiche, Urne, sterblichen Teile soll/sollen nach (Anschrift der Friedhofsverwaltung) 
  
gesandt, bzw. überführt werden  

 

Es muss ein Nachweis über die neue Grabstätte vorgelegt werden (Bescheinigung der zuständigen 
Friedhofsverwaltung). 

 

 

Beauftragtes Bestattungsunternehmen 

Name  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Unterschrift, Stempel:  

 

Begründung der Umbettung 

Grundsatz: Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden! 
 

Gemäß der geltenden Friedhofssatzungen der Stadt Vallendar sowie der Ortsgemeinden Niederwerth, 
Urbar und Weitersburg dürfen Umbettungen von Leichen und Aschen der vorherigen Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. 
Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines sehr wichtigen Grundes erteilt werden. 
Begründung (ggfs. Beiblatt verwenden) 
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Erklärung zur Kostenübernahme und zum Verzicht auf das Nutzungs- oder Verfügungsrecht 

Als Nutzungsberechtigte/r bzw. Antragsberechtigte/r verpflichte ich mich hiermit zur Übernahme aller 
anfallenden Kosten und Gebühren der Umbettung bzw. Ausgrabung gemäß der Friedhofssatzungen der 
Stadt Vallendar sowie der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg.  
Soweit ich nicht Nutzungsberechtigte/r bzw. Antragsberechtigte/r, sondern nur Antragsteller/in der 
Umbettung bzw. Ausgrabung bin, lege ich das schriftliche Einverständnis des/der Nutzungsberechtigen 
bzw.  Antragsberechtigten vor. 
 
Das Nutzungs-/Verfügungsrecht an der Grabstätte erlischt mit dem Tag der Umbettung. 

 

Die Antragsunterlagen sind rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung einzureichen. 
Wir bitten zu beachten, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden können. 

 

___________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der Nutzungsberechtigten bzw. Antragsberechtigten 

 


